
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 TDG Geltungsbereich
 TDG - Dienstleistungsgesetz - TDG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.04.2020

Dieses Gesetz gilt für landesgesetzlich geregelte Dienstleistungen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie

2006/123/EG (Dienstleistungs-Richtlinie) fallen und von einem in einem EU-Mitgliedstaat oder einem anderen

Vertragsstaat des EWR-Abkommens niedergelassenen Dienstleistungserbringer angeboten werden.

In Kraft seit 14.12.2011 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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